
Schenkungsvertrag

Förderverein der Grundschule Markkleeberg Großstädteln

Vertreten durch den Vorsitzenden

Herrn Häußermann

Alte Straße 7

04416 Markkleeberg - im Folgenden Schenker –

Stadt Markkleeberg

Vertreten durch den Oberbürgermeister

Karsten Schütze

Rathausplatz 1

04416 Markkleeberg - im Folgenden Beschenkter –

§ 1 Vertragszweck

Es besteht Einigkeit zwischen den Vertragsparteien, dass der Schenker dem beschenkten eine

unentgeltliche Zuwendung in Form des in § 2 näher beschriebenen Gegenstandes zuteilwerden lässt.

Der Beschenkte nimmt die Schenkung an.

§ 2 Schenkungsgegenstand

Der Schenker verpflichtet sich folgenden Gegenstand an den Beschenkten zu übereignen:

Rundstamm-Holzpergola mit Stahlseil-Rankhilfen zur Verschattung und Naturholzverkleidung der

alten Sitzgelegenheiten.

§ 3 Vollzug der Schenkung

Die Schenkung wird am 15.12.2024 vollzogen. Alle zukünftig entstehenden Kosten übernimmt der

Beschenkte.



§ 4 Wert des Schenkungsgegenstandes

Der Schenkungsgegenstand hat einen Wert in Höhe von 14.782,18 Euro. Zum Nachweis des Wertes

ist die Rechnung im Original dem Beschenkten zu übergeben.

§ 5 Auflagen

Die Schenkung ist an keine Auflagen gebunden.

§ 6 Haftung

Der Schenker erklärt, überprüft zu haben, dass er Eigentümer des geschenkten Gegenstandes

gewesen ist. Im Übrigen haftet er nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei allen Schäden, die im

Zusammenhang mit der Schenkung verursacht werden.

§ 7 Geltung des deutschen Schenkungsrechts

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen

wirksam. Anstelle der unwirksamen Vorschriften treten die gesetzlichen Vorschriften. Soweit eine

Frage in diesem Vertrag nicht ausdrücklich geregelt ist, wird zwischen den Parteien vereinbart, dass

ersatzweise die Regeln des deutschen Rechts, insbesondere des Schenkungsrechts (§§516 ff. BGB),

gelten.

§ 8 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Sitz des Beschenkten.

§ 9 Abweichende Regelungen

Von diesem Vertrag abweichende Regelungen sowie Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit

der Schriftform.

Markkleeberg,

____________________________ _____________________________

Schenker Beschenkter


